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Die Bundesregierung hat für das 
Jahr 2008 eine grundlegende 

Unternehmensteuerreform ange-
kündigt. Als Ziele sind dabei einmal 
eine Stärkung der Standortattrak-
tivität, zum zweiten eine Verbes-
serung von Entscheidungsneutra-
lität, vor allem Finanzierungs- und 
Rechtsformneutralität, angegeben. 
Daneben sollen bestimmte Neben-
bedingungen eingehalten werden, 
wie die Vereinbarkeit mit den eu-
ropäischen Grundfreiheiten, vor 
allem der Kapitalverkehrs- und der 
Niederlassungsfreiheit, die Begren-
zung der Steuerausfälle sowie eine 
Einschränkung von Gestaltungs-
möglichkeiten. 

Vor dem Jahr 2008 soll eine 
Grundsatzentscheidung zwischen 
synthetischer und dualer Einkom-
mensbesteuerung getroffen wer-
den. Gegenwärtig werden vor allem 
zwei Konzepte für eine Reform der 
Unternehmensbesteuerung disku-
tiert: Zum einen die von der Kom-
mission „Steuergesetzbuch“ der 
Stiftung Marktwirtschaft vorgestell-
te Allgemeine Unternehmensteuer, 
zum anderen die vom Sachverstän-
digenrat zur Begutachtung der ge-
samtwirtschaftlichen Entwicklung, 

vom Max-Planck-Institut für Geis-
tiges Eigentum, Wettbewerbs- und 
Steuerrecht sowie vom Zentrum für 
Europäische Wirtschaftforschung 
(SVR/MPI/ZEW) ausgearbeitete 
Duale Einkommensteuer.

Zur Ausgangslage

Derzeit gewährleistet die Unter-
nehmensbesteuerung in Deutsch-
land weder Standortattraktivität 
noch Entscheidungsneutralität. 
Ein Steuerbelastungsvergleich für 
zwölf ausgewählte Staaten zeigt, 
dass Deutschland für Unterneh-
men zu den Hochsteuerländern 
zählt. Unter Zugrundelegung des 
derzeitigen Rechtsstands ergibt 
sich für Kapitalgesellschaften die 
höchste effektive Steuerbelastung. 
Durch die Duale Einkommensteu-
er würde sich Deutschland auf 
den 5. Rang verbessern, was die 
Standortattraktivität deutlich stärkt 
und Gestaltungsanreize zur Verla-
gerung von Gewinnen in ausländi-
sche Staaten verringert.

Hinzu treten erhebliche Belas-
tungsunterschiede bei der Finan-
zierung und der Rechtsform von 
Unternehmen. Diese Unterschiede 
betreffen die Besteuerung einbe-
haltener und ausgeschütteter Ge-

winne bei Kapitalgesellschaften, 
die Besteuerung der Fremd- im 
Vergleich zur Eigenkapitalfi nanzie-
rung und schließlich die Besteue-
rung der Gewinne der Personen-
unternehmen (Einzelunternehmen 
und Personengesellschaften) im 
Vergleich zu Kapitalgesellschaf-
ten. Derartige Unterschiede füh-
ren zu Effi zienzverlusten, die sich 
in vermeidbaren Produktionsein-
bußen und Einkommensverlusten 
niederschlagen. Deshalb ist es 
richtig, das Ziel der Verbesserung 
der Standortattraktivität mit dem 
Ziel einer Erreichung von mehr Ent-
scheidungsneutralität zu koppeln.

Synthetische oder duale 
Einkommensteuer?

Die Ziele der Unternehmens-
steuerreform können durch un-
terschiedliche Systeme realisiert 
werden. Zu nennen sind zunächst 
die idealtypischen Steuersysteme, 
nämlich auf der einen Seite eine 
synthetische Einkommensteuer 
und eine Cash-fl ow-Steuer auf der 
anderen Seite. Beide Systeme fol-
gen unterschiedlichen Leitbildern: 
Der synthetischen Einkommen-
steuer liegt das Jahreseinkom-
mensprinzip zugrunde, während 
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sich die Cash-fl ow-Steuer am Le-
benseinkommensprinzip orientiert. 

Eine synthetische Einkommen-
steuer ist vor allem dann sehr 
weitgehend entscheidungsneutral, 
wenn sie mit einer Flat�tax�rate 
kombiniert wird. Dem Einkom-
mensteuergesetzbuch von Paul 
Kirchhof liegt eine solche Flat�tax 
zugrunde, wenn auch nicht in rei-
ner Form. Mit dem Konstrukt der 
steuerjuristischen Person wird eine 
einheitliche Besteuerung von Kapi-
talgesellschaften und Personenge-
sellschaften, nicht aber für Einzel-
unternehmen erreicht. 

Die Cash�fl ow�Steuer kommt in 
der deutschen steuerpolitischen 
Diskussion in zwei barwertmäßig 
äquivalenten Varianten vor, näm-
lich einmal einer zinsbereinigten 
Einkommen- und Gewinnsteuer, 
wie sie vor allem von Manfred Rose 
unter wechselnden Bezeichnungen 
propagiert wird. Die andere Varian-
te ist die sparbereinigte Einkom-
men- und Gewinnsteuer, die vor 
längerer Zeit von Joachim Lang 
vertreten wurde. 

Beide idealtypischen Steuer-
systeme haben in dieser Legisla-
turperiode – und auch nicht in der 
nächsten – wohl keine Chance auf 
Umsetzung und fallen deshalb als 
Kandidaten für die im Jahr 2008 
geplante Unternehmenssteuerre-
form aus. Deshalb muss man Kom-
promisse machen. Letztlich laufen 
solche Kompromisse immer auf 
eine Schedulensteuer hinaus, die 
dadurch charakterisiert ist, dass 
unterschiedliche Einkunftsarten 
unterschiedlich besteuert werden. 
Eine duale Einkommensteuer ist 
ein Spezialfall einer solchen Sche-
dulensteuer. Sie kommt in unter-
schiedlichen Varianten vor, je nach-
dem wie die getrennt besteuerten 
Einkunftsarten abgegrenzt werden. 

Auch die Allgemeine Unterneh-
mensteuer der Stiftung Marktwirt-
schaft ist letztlich eine duale Ein-
kommensteuer, weil für im Unter-
nehmen erwirtschaftete und dort 

verbleibende Einkommen ein an-
derer Steuertarif gilt als für die den 

natürlichen Personen zugerechne-
ten Einkommen. Dem stehen der 
von SVR/MPI/ZEW ausgearbeitete 
Entwurf einer Dualen Einkommen-
steuer sowie die vom Hessischen 
Ministerium der Finanzen in die 
steuerpolitische Diskussion einge-
brachte „Kapitalrenditesteuer“ ge-
genüber. Bei diesen beiden recht 
ähnlichen Konzepten wird nicht 
zwischen unternehmerischen und 
nicht unternehmerischen Einkünf-
ten getrennt, sondern zwischen der 
Besteuerung von Kapitaleinkom-
men und den übrigen Einkommen. 

Beiden Konzepten ist gemein-
sam, dass die Idee einer syntheti-
schen Einkommensteuer de facto 
aufgegeben wird. Im Folgenden 
sollen die Grundzüge des von SVR/
MPI/ZEW entwickelten Modells ei-
ner Dualen Einkommensteuer be-
schrieben werden.

Grundzüge der
 Dualen Einkommensteuer

Das Konzept von SVR/MPI/ZEW 
zielt darauf ab, steuerlich günstige 
Rahmenbedingungen für Investiti-
onen von Kapital unabhängig von 
der Rechtsform von Unternehmen, 
aber auch von der Art und Weise 
der Finanzierung zu schaffen. Die 
Duale Einkommensteuer unterwirft 
daher sämtliche Kapitaleinkommen 
im Grundsatz einem ermäßigten 
Steuersatz von 25%, während alle 
übrigen Einkommen (Erwerbsein-
kommen) dem linear-progressiven 
Steuertarif unterliegen. Im Einzel-
nen ist vorgesehen:

1. SVR/MPI/ZEW unterstützen 
Vorschläge, die Gewerbesteuer 
durch eine kommunale Zuschlag-
steuer zu ersetzen. Wenn an der 
Gewerbesteuer festgehalten wird, 
sollte diese bei Kapitalgesellschaf-
ten wie bei Personenunternehmen 
weitgehend angerechnet werden.

2. Der Gewinn von Kapitalge-
sellschaften wird mit 25% belastet. 
In diesem durch die internationale 
steuerliche Standortkonkurrenz 
begründeten Satz soll die Belas-
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tungswirkung durch die Gewerbe-
steuer oder eine kommunale Un-
ternehmensteuer ebenso enthalten 
sein wie der Solidaritätszuschlag. 

3. Ausschüttungen von Kapital-
gesellschaften werden beim Anteils-
eigner besteuert, soweit sie eine 
typisierte Eigenkapitalverzinsung 
übersteigen (zum Beispiel 6% jähr-
lich). Diese Besteuerung von Divi-
denden soll einen Einkommensteu-
ersatz von 25% nicht überschrei-
ten. Zusammen mit der Vorbelas-
tung durch die Körperschaftsteuer 
beläuft sich die Gesamtbelastung 
des steuerpfl ichtigen Teils der 
Ausschüttungen (und analog der 
Gewinne aus der Veräußerung von 
Gesellschaftsanteilen) dann auf 
maximal 43,75% [= 25 + 75 · 0,25]. 
Sie liegt somit nahe beim Spitzen-
satz der Einkommensteuer von 
44,31% (einschließlich Solidari-
tätszuschlag). Im Interesse der 
Steuervereinfachung und zur Ver-
meidung von Kapitalfl ucht kann 
die Besteuerung von Ausschüttun-
gen und Veräußerungsgewinnen 
von Kapitalgesellschaftsanteilen 
weitgehend als Abgeltungssteu-
er (kombiniert mit einer Veranla-
gungsoption) ausgestaltet werden. 
Die Besteuerung wird technisch so 
ausgestaltet, dass die Freistellung 

der Eigenkapitalverzinsung über 
mehrere Veranlagungszeiträume 
hinweg sichergestellt ist.

4. Der Gewinn von Personen-
unternehmen wird im Grundsatz 
dem gegenwärtigen Einkommen-
steuertarif unterworfen. SVR/MPI/
ZEW sprechen sich gegen eine 
einheitliche Unternehmensteuer 
aus. Personenunternehmen sind 
im Hinblick auf ihre rechtliche und 
wirtschaftliche Struktur so vielge-
staltig (Unterschiede hinsichtlich 
Verlusttragung, Mitarbeit der Teil-
haber und Investitionsverhalten), 
dass strenge Rechtsformneutra-
lität nicht erreicht werden kann, 
aber mit Blick auf das Ziel einer 
Förderung von Investitionen auch 
nicht geboten ist. Eine einheitliche 
Unternehmensteuer würde für viele 
kleine und mittlere Unternehmen zu 
erheblichen verfahrenstechnischen 
und fi nanziellen Mehrbelastungen 
führen.

5. Personenunternehmen stehen 
im Wettbewerb mit ausländischen 
Kapitalgesellschaften. Deshalb 
müssen auch diese Unternehmen 
eine steuerliche Entlastung im Hin-
blick auf den Einsatz von Eigenka-
pital erfahren, indem die typisierte 
Eigenkapitalverzinsung grundsätz-
lich mit dem genannten Proporti-

onalsatz von 25% belastet wird. 
Konkret wird der Tarifverlauf aller-
dings so ausgestaltet, dass bei feh-
lenden anderen Einkünften auch für 
diese typisierte Eigenkapitalverzin-
sung die einkommensteuerlichen 
Freibeträge und privaten Abzugs-
tatbestände sowie die unter 25% 
gelegenen Tarifzonen ausgenutzt 
werden können. Personenunter-
nehmen werden somit durch die 
Reform auf keinen Fall schlechter 
gestellt. Steuermindernde Gestal-
tungen sind aufgrund einer spezi-
ellen Ermittlung der Maßgröße des 
Eigenkapitals weitgehend ausge-
schlossen.

6. Fremdkapitalzinsen unterlie-
gen beim Empfänger regelmäßig 
dem einheitlichen Proportional-
satz von 25%. Dies hat den großen 
Vorteil, dass auch für diese Erträge 
eine Abgeltungssteuer eingeführt 
werden kann. Soweit im Einzelfall 
eine Veranlagung erforderlich ist, 
um verfassungsrechtlich gebotene 
Abzüge vorzunehmen, kann dem 
Steuerpfl ichtigen ein Antragsrecht 
gewährt werden.

7. Immobilieneinkünfte beruhen 
ebenfalls auf dem Einsatz von Ka-
pital und sind in den Anwendungs-
bereich der Dualen Einkommen-
steuer aufzunehmen. Dies führt 
dazu, dass auch für Im mobilien 
Veräußerungsgewinne unabhän-
gig von den bisherigen Fristen 
steuerpfl ichtig werden und dafür 
Ausgangswerte festgestellt wer-
den müssen. Zur Vermeidung von 
Überlasten für Ver waltung und 
Steuerpfl ichtige wird ein Wahlrecht 
geschaffen: Steuerpfl ichtige kön-
nen für die Ver zinsung des in Im-
mobilien eingesetzten Kapitals nur 
dann einen günstigen Steuersatz in 
Anspruch nehmen, wenn sie sich 
für eine Bilanzierung entscheiden 
und damit auch die Besteuerung 
von realisierten Wertsteigerungen 
in Kauf nehmen. 

8. Sämtliche Erwerbseinkom-
men − dazu gehören neben den 
Arbeitseinkommen unter anderem 

Tarifl iche Gewinnsteuersätze und effektive Durchschnittssteuerbe-
lastungen von Kapitalgesellschaften bei nationaler Geschäftstätigkeit

– Unternehmensebene – 
(%)

Sitz der Kapitalgesellschaft Tarifbelastung 
Rechtsstand 2005

Effektive Durchschnitts-
steuerbelastung

Deutschland
Rechtsstand 2005 39,35 36,80
Duale Einkommensteuer (DIT) 25,00 23,10

Finnland 26,00 25,10
Frankreich 34,93 35,70
Irland 12,50 15,00
Italien 37,25 32,90
Niederlande 31,50 29,20
Österreich 25,00 23,60
Polen 19,00 17,40
Schweden 28,00 25,40
Slowakei 19,00 17,20
Ungarn 17,71 18,10
Großbritannien 30,00 29,50
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auch Unternehmensgewinne, die 
über die typisierte Eigenkapitalver-
zinsung hinausgehen − unter liegen 
dem geltenden linear-progressi-
ven Einkommensteuertarif. Bei 
den Arbeitseinkommen wird nicht 
zwischen selbständiger Arbeit 
und nichtselbständiger Arbeit un-
terschieden. Das vorge schlagene 
Konzept der Dualen Einkommen-
steuer vermeidet daher den sachli-
chen Fehler, der mit einer pauschal 
günstigen Besteuerung von Un-
ternehmensgewinnen einhergeht, 
nämlich die Dis kriminierung nicht-
selbständiger gegenüber selbstän-
diger Arbeit. Das Steuerniveau für 
Arbeitseinkommen in Deutschland 
ist international konkurrenzfähig. 
Im Wettbewerb um Human kapital 
spielen, anders als bei Finanz- und 
Sachkapital, internatio nale Steu-
erbelastungsunter schiede auch 
keine entscheidende Rolle.

Aufkommenseffekte

Das vorgeschlagene Modell 
der Dualen Einkommensteuer 
führt unter plausiblen Annahmen 
bei einem ermäßigten Steuersatz 
von 25% zu Steuerausfällen von 
etwa 22 Mrd. Euro. Maßnah men 
zur Gegenfi nanzierung, etwa über 
eine Verbreiterung der Bemes-
sungsgrundlage, sind dabei nicht 
berücksichtigt. Für das von der 
Stiftung Marktwirtschaft vorgeleg-
te Konzept wurden tarif- und sys-
tembedingte Aufkommenseinbu-
ßen von 15,7 Mrd. Euro berechnet. 
Diesen Aufkommensberechnun-
gen liegt ein einheitlicher Unterneh-
mensteuersatz von 30% zugrunde. 
Würde man auch bei der Dualen 
Einkommensteuer einen Kapi-
taleinkommensteuersatz von 30% 
ansetzen, so ergäben sich bei bei-
den Steuerreformkon zepten ver-
gleichbare Aufkommensverluste. 
Daraus folgt zum einen, dass bei-
de Steuerreform konzepte allein mit 
Blick auf ihre Systemmerkmale und 
völlig unabhängig von den konkre-
ten Maßnahmen zur Gegenfi nan-
zierung verglichen werden können. 

Die Aufkommenseffekte können 
daher nicht als Entscheidungskri-
terium für die Wahl zwischen bei-
den Modellen dienen. Zum ande-
ren wird klar, dass eine steuerliche 
Verbesserung der Standortattrakti-
vität für sich genommen zu Steu-
erausfällen führen wird. Nur unter 
Berücksichtigung von Gegenfi -
nanzierungsmaßnahmen kann eine 
Reform der Unternehmensbesteu-
erung aufkommensneutral sein.

Zur Kritik an der 
Dualen Einkommensteuer

Die Duale Einkommensteu-
er wird in der steuerpolitischen 
Diskussion in Deutschland häu-
fi g kritisiert, und zwar sowohl aus 
Sicht der Politik als auch aus Krei-
sen der Wirtschafts- und Rechts-
wissenschaften. Diese Kritik läuft 
zum großen Teil ins Leere, weil sie 
entweder Konzepte in den Blick 
nimmt, die mit der hier entwickel-
ten (modifi zierten) Dualen Einkom-
mensteuer ohnehin nicht ange-
strebt werden, oder weil sie die 
eigentlichen Voraussetzungen und 
Wirkungen einer Dualen Einkom-
mensteuer ignoriert. 

1. Ausgangspunkt der Kritik ist 
die Annahme, dass die Duale Ein-
kommensteuer in der Tendenz Ar-
beitseinkommen höher besteuert 
als Kapitaleinkommen. Richtig ist, 
dass die steuerliche Belastung von 
Kapitaleinkommen im Rahmen der 
Dualen Einkommensteuer geringer 
ist als die Spitzenbelastung von 
Arbeitseinkommen; für die durch-
schnittliche Steuerbelastung von 
Arbeits- und Kapitaleinkommen 
muss dies aber keineswegs gel-
ten. Unabhängig davon verkennt 
die Kritik die wirtschaftlichen Wir-
kungen der hier vorgeschlagenen 
Steuerreform. Es geht um die Ver-
besserung der Standortattraktivi-
tät: Für Investoren muss es sich 
wieder mehr lohnen, Einkommen 
in Deutschland zu erwirtschaften 
und zu versteuern. Je mehr in-
vestiert wird, desto höher sind die 
Arbeitsproduktivität und in der Re-

gel damit auch die Reallöhne der 
Beschäftigten. Die Duale Einkom-
mensteuer nützt also auch den in-
ländischen Arbeitnehmern und fügt 
sich nahtlos in eine Politik ein, die 
Wachstum und Wohlstand in den 
Vordergrund stellt.

2. An einer Dualen Einkommen-
steuer wird häufi g kritisiert, dass 
sich eine sinnvolle Abgrenzung 
zwischen Kapital- und Arbeitsein-
kommen nicht treffen lasse. Ins-
besondere sei es nicht möglich, 
einen „angemessenen Unterneh-
merlohn“ festzusetzen, der bei 
Einzelunternehmen, aber auch 
bei Personengesellschaften und 
mittelständischen Kapitalgesell-
schaften als Maßstab des tarifl ich 
besteuerten Arbeitseinkommens 
dienen könne. Diese Kritik hat sich 
in der Vergangenheit insbesondere 
an den in Skandinavien praktizier-
ten Steuermodellen entzündet. 

Das hier vorgestellte Modell bie-
tet einen verbesserten Ansatz, der 
die Schwächen früherer Ent würfe 
einer Dualen Einkommensteuer 
vermeidet. Es schließt sich inso-
weit an praktische Erfahrun gen und 
neue gesetzgeberische Entwürfe 
der nordischen Staaten an. Aus-
gangspunkt dieses moder nisierten 
Konzepts ist es, die Verzinsung des 
eingesetzten Kapitals − sei es als 
Real- oder Finanz kapital, sei es als 
Fremd- oder Eigenkapital − einer 
einheitlichen Niedrigbesteuerung 
zu unterwer fen. Dies bedeutet für 
personenbezogene Unternehmen 
eine beachtliche Vereinfachung im 
Ver gleich zu früheren Modellen.

3. Zum Teil wird vorgebracht, 
dass eine weitgehende Unterneh-
mensteuerform, die auch Personen-
gesellschaften einschließt, durch 
den internationalen Steuerver-
gleich gar nicht veranlasst sei, weil 
das Steuerniveau für Personenun-
ternehmen in Deutschland nicht 
deutlich über dem für ver gleichbare 
Rechtsformen im Ausland lie-
ge. Diese Kritik liegt in doppelter 
Hinsicht neben der Sache. Zum 
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einen ist festzuhalten, dass wei-
te Bereiche der Wirtschaft, die in 
Deutschland in der traditionellen 
Form der Personenunternehmen 
geführt werden, im Ausland als 
Kapitalgesellschaf ten verfasst sind 
und daher regelmäßig günstige-
ren Steuerregelungen unterliegen. 
Deutsche Perso nenunternehmen 
konkurrieren also mit ausländi-
schen Kapitalgesellschaften und 
dürfen in dieser Wettbewerbssitu-
ation nicht benachteiligt werden. 
Zum anderen muss auch für die 
inländische Wirtschaft festgehal-
ten werden, dass eine einseitige 
Begünstigung nur der Kapitalge-
sellschaften eine Verzerrung der 
Rechtsformwahl zur Folge hätte.

4. Schließlich ist auch das häu-
fi g vorgebrachte Argument zu-
rückzuweisen, dass eine Duale Ein-
kommensteuer am Gleichbehand-
lungsgrundsatz der Verfassung 
scheitern würde. Das Bundesver-
fassungsgericht hat lediglich fest-
gestellt, dass eine differen zierende 

Behandlung von Einkunftsarten 
durch sachliche Gründe gerecht-
fertigt werden muss. Gerichtlich 
akzeptierte Beispiele für solche 
Unterscheidungen sind die Einfüh-
rung einer Abgel tungssteuer auf 
Kapitalerträge, die mit der Beson-
derheit der Kapitalmärkte begrün-
det wurde, oder die Absenkung 
der Mineralöl- und Stromsteuer für 
produzierende Unternehmen, die 
mit den Be dürfnissen des interna-
tionalen Wettbewerbs begründet 
wurde. In diesem Sinne kann die 
Bedeu tung des Kapitaleinsatzes 
für den Standort Deutschland und 
der in diesem Bereich bestehende 
Steuerwettbewerb eine Legitimati-
on für Sondersteuersätze auf Kapi-
taleinkommen bilden.

Schlussbemerkung

Mit der Dualen Einkommensteu-
er lassen sich die Ziele einer Un-
ternehmensteuerreform weitestge-
hend realisieren. Die steuerliche 
Standortattraktivität wird wegen 
der reduzierten Tarifbelastung auf 

Kapitalgesellschaftsebene erheb-
lich verbessert. Die Duale Einkom-
mensteuer führt überdies zu einem 
höheren Maß an Entscheidungs-
neutralität. Sie gewährleistet Finan-
zierungsneutralität für sämtliche 
Investitionen, die eine marktübli-
che Verzinsung erzielen. Da dies 
rechtsformübergrei fend gilt, wird 
insofern auch Rechtsformneutrali-
tät erreicht. Durch die Ausweitung 
einer abgelten den Quellenbesteu-
erung auf Fremdkapitalzinsen, Di-
videnden und Gewinne aus der 
Veräußerung von Kapitalgesell-
schaftsanteilen trägt sie in diesem 
Bereich zur Verminderung von 
Steuervoll zugskosten bei. Auch die 
Steuergestaltungskosten nehmen 
ab, da Ausweichmöglichkeiten we-
gen der verbesserten Neutralitäts-
eigenschaften reduziert werden. 
Die Duale Einkommensteuer eig-
net sich deshalb hervorragend als 
Blaupause für die geplante Reform 
der Unternehmensbesteuerung im 
Jahr 2008.

Die Große Koalition steht mit 
der angestrebten Reform der 

Unternehmensbesteuerung vor ei-
ner bedeutenden steuerpolitischen 
Herausforderung.1 Das letzte gro-
ße Reformprojekt im Bereich der 
Unternehmensbesteuerung war 
der von der Brühler Kommission 
empfohlene2 und mit dem Steu-
ersenkungsgesetz3 zum 1.1.2001 
in Kraft getretene Systemwechsel 
zum Halbeinkünfteverfahren. Ob-

wohl dieser Systemwechsel ins-
besondere aus der internationalen 
Perspektive zu begrüßen ist,4 be-
steht weiterhin Reformbedarf.

Die Gewerbesteuer ist unter 
dem Aspekt der Steuerstruktur 
als der eigentliche Fremdkörper 
im Bereich der Unternehmensbe-
steuerung anzusehen und stellt seit 

Jahrzehnten das Dauerproblem in 
der Diskussion um eine Reform der 
Unternehmensbesteuerung dar.5 
In diesem Kontext muss auch die 
Einbeziehung von gewerblichen 
Personenunternehmen durch die 
pauschale Anrechnung der Gewer-
besteuer (§ 35 EStG) als unbefrie-
digend empfunden werden.6

Hinzu tritt die mangelnde Wett-
bewerbsfähigkeit des Steuerstand-
ortes Deutschland im internationa-
len Vergleich.7 Die Wiedererlangung 
der internationalen Wettbewerbs-
fähigkeit tritt als unabweisbare 
Forderung neben die klassischen 
Anforderungen an eine Unterneh-

Norbert Herzig

Reform der Unternehmensbesteuerung – Konzept der 

Stiftung Marktwirtschaft

1 Laut Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU 
und SPD vom 11.11.2005, Gemeinsam für 
Deutschland – mit Mut und Menschlichkeit, 
S. 69, genießt die Reform des Unterneh-
menssteuerrechts angesichts des internati-
onalen Wettbewerbsdrucks Priorität.

2 Vgl. Bundesministerium der Finanzen 
(Hrsg.): Brühler Empfehlungen zur Reform 
der Unternehmensbesteuerung – Bericht der 
Kommission zur Reform der Unternehmens-
besteuerung eingesetzt vom Bundesminister 
der Finanzen, BMF-Schriftenreihe, Band 66, 
Berlin 1999.

3 StSenkG vom 23.10.2000, BGBl. I 2000, 
S. 1433.
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mensbesteuerung, die sich in den 
Postulaten Gleichmäßigkeit, Ent-
scheidungsneutralität und Einfach-
heit niederschlagen. Im Rahmen 
der Entscheidungsneutralität liegt 
der Fokus der Großen Koalition auf 
der weitgehenden Herstellung von 
Rechtsform- und Finanzierungs-
neutralität.8 

Handlungsfelder

Die Handlungsfelder einer Re-
form der Unternehmensbesteue-
rung sind daher wie folgt zusam-
menzufassen:

• Eine Absenkung des Unter-
nehmensteuersatzes auf ein 
wettbewerbsfähiges Niveau von 
25% bis 30% ist unverzichtbar. 
Eine wie nach dem so genann-
ten Job-Gipfel vorgeschlagene 
ausschließliche Absenkung des 
Körperschaftsteuersatzes auf 
19% ist unzureichend. Wegen 
der Gewerbesteuer würde die 
Gesamtbelastung weiterhin auf 
einem hohen Niveau von deutlich 
über 30% liegen. Zudem würde 
die relative Belastungswirkung 
der Gewerbesteuer verstärkt 
werden.

• Es muss daher auch die Struktur 
der Unternehmensbesteuerung 
bereinigt werden. Eine wettbe-

werbsfähige Unternehmensbe-
steuerung mit einem attraktiven 
Unternehmensteuersatz kann 
nur erreicht werden, wenn es ge-
lingt, die Gewerbesteuer in ihrer 
bisherigen Form unter Wahrung 
der berechtigten Interessen der 
Kommunen zu ersetzen.9

• Daneben sollte eine Reform der 
steuerlichen Rahmenbedingun-
gen treten, die insbesondere 
durch die Regelungen zur Ge-
winnermittlung, Konzernbesteu-
erung und Umstrukturierung 
gekennzeichnet sind.

Zur Bewältigung der angespro-
chenen Aufgaben verfolgt die Stif-
tung Marktwirtschaft einen umfas-
senden Ansatz, der aus einer Re-
form der Kommunalfi nanzen, der 
Einheitlichen Unternehmensteuer 
und der Neuordnung der steuerli-
chen Rahmenbedingungen besteht 
und im Folgenden nach dem jetzi-
gen Entwicklungsstand dargestellt 
werden soll.10

Reform der Kommunalfi nanzen 
(Vier-Säulen-Modell)

Zur Reform der Kommunalfi -
nanzen ist im Konzept der Stiftung 
Marktwirtschaft ein Vier-Säulen-
Modell vorgesehen, das folgende 
Elemente enthält:

1. Reformierte Grundsteuer,

2. Bürgersteuer,

3. Kommunale Unternehmensteu-
er und

4. Anteil an der Lohnsteuer.

Zur Reform der Grundsteuer 
sieht die Stiftung Marktwirtschaft 
die Übernahme des gemeinsa-
men Vorschlags des Bayerischen 
Staatsministers der Finanzen und 
des Ministers der Finanzen des 
Landes Rheinland-Pfalz vor.11 Eck-
punkte dieses Reformvorschlags 
sind der Wegfall der Grundsteuer 
A, die Erweiterung der Grundsteuer 
B auf land- und forstwirtschaftliche 
Wohnteile und Betriebswohnungen 
und die Schaffung einer neuen Be-
messungsgrundlage für die bisheri-
ge Grundsteuer B.

Die zweite Säule der Neuord-
nung der Kommunalfi nanzen be-
steht aus der so genannten Bür-
gersteuer, die den bisherigen Ge-
meindeanteil an der Einkommen-
steuer ersetzen soll und mit einem 
Hebesatzrecht für die Wohnsitz-
gemeinden ausgestattet wird. Der 
Einkommensteuersatz wird um 
drei Prozentpunkte abgesenkt. Im 
Gegenzug können die Gemeinden 
auf die Einkommensteuerbemes-
sungsgrundlage eine Bürgersteuer 
erheben, die bei einem Hebesatz 
von 100% genau diesen drei Pro-
zentpunkten entspricht.

Als dritte Säule tritt die Kom-
munale Unternehmensteuer an 
die Stelle der Gewerbesteuer und 
wird wie diese von der Betriebs-
stättengemeinde erhoben. In der 
Ausgestaltung folgt die Kommu-
nale Unternehmensteuer bei der 
Abgrenzung der Steuersubjekte 
und der Bemessungsgrundlage in 

4 Vgl. Norbert H e r z i g , Alexander B o h n : 
Reform der Unternehmensbesteuerung 
– Zwischenbericht zum Konzept der Stiftung 
Marktwirtschaft, in: Der Betrieb, 2006, S. 2. 
Siehe auch Johanna H e y : Reform des Kör-
perschaftsteuersystems, in: Jürgen P e l k a  
(Hrsg.): Unternehmenssteuerreform, Her-
ausgegeben im Auftrag der Deutschen Steu-
erjuristischen Gesellschaft e.V., Köln 2001, 
S. 9; Arndt R a u p a c h : Die Neuordnung des 
Körperschaftsteuersystems, in: Siegbert F. 
S e e g e r  (Hrsg.): Perspektiven der Unter-
nehmensbesteuerung, Herausgegeben im 
Auftrag der Deutschen Steuerjuristischen 
Gesellschaft e.V., Köln 2002, S. 33; Joachim 
E n g l i s c h : Europarechtswidrigkeit des fi n-
nischen Körperschaftsteueranrechnungsver-
fahrens, Anmerkung zum EuGH-Urteil vom 
7.9.2004, C-319/02, Petri Mikael Manninen, 
in: Internationales Steuerrecht, 2004, S. 684.

5 Vgl. etwa die Aufl istung der Kritikpunkte an 
der Gewerbesteuer von Wolfgang R i t t e r : 
Konzept einer kommunalen Einkommen- 
und Gewinnsteuer, in: Walter D re n s e c k , 
Roman S e e r  (Hrsg.): Festschrift für Heinrich 
Wilhelm Kruse zum 70. Geburtstag, Köln 
2001, S. 462 ff.

6 Vgl. zur Kritik an § 35 EStG stellvertretend 
für viele Johanna H e y : Von der Verlegen-
heitslösung des § 35 EStG zur Reform 
der Gewerbesteuer?, Wie die Mängel der 
pauschalen Gewerbesteueranrechnung den 
Gesetzgeber zum Handeln zwingen, in: Fi-
nanz-Rundschau 2001, S. 870 ff.

7 Zur Intensivierung des internationalen Steu-
erwettbewerbs infolge der Osterweiterung 
der EU vgl. Joachim E n g l i s c h , Johanna 
H e y : Deutsche Unternehmenssteuerbelas-
tung im internationalen Steuerwettbewerb, 
in: WIRTSCHAFTSDIENST, 85. Jg. (2005), 
H. 4, S. 225.

8 Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU 
und SPD vom 11.11.2005, Gemeinsam für 
Deutschland – mit Mut und Menschlichkeit, 
S. 69.

9 Vgl. Norbert H e r z i g : Die einheitliche 
Unternehmensteuer – Ein Reformkonzept 
zur Erlangung internationaler Wettbewerbs-
fähigkeit, in: Paul K i rc h h o f , Otto Graf 
L a m b s d o r f f , Andreas P i n k w a r t  (Hrsg.): 
Perspektiven eines modernen Steuerrechts, 
Festschrift für Hermann Otto Solms, Berlin 
2005, S. 115 f.

10 Vgl. auch Norbert H e r z i g , Alexander 
B o h n , a.a.O., S. 1 ff. sowie die Veröffentli-
chungen der Stiftung Marktwirtschaft, http:
//www.stiftung-marktwirtschaft.de.

11 Bericht des Bayerischen Staatsministers 
der Finanzen und des Ministers der Finanzen 
des Landes Rheinland-Pfalz, Reform der 
Grundsteuer, 2004, http://www.fm.rlp.de/
z_pdf/reform_der_grundsteuer.pdf.
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vollem Umfang der Allgemeinen 
Unternehmensteuer. Damit wer-
den einerseits ertragsunabhängige 
Elemente aus der Bemessungs-
grundlage der Kommunalen Un-
ternehmensteuer eliminiert, wäh-
rend andererseits der Kreis der 
Steuerpfl ichtigen auf alle Bezieher 
unternehmerischer Einkünfte mit 
Ausnahme der Kleinunternehmer 
ausgedehnt wird. Den Gemeinden 
wird im Rahmen der Kommunalen 
Unternehmensteuer ein Hebesatz-
recht eingeräumt; der Steuersatz 
liegt in Abhängigkeit vom Hebesatz 
zwischen 6% und 8%.

Anstelle des Umsatzsteueran-
teils ist im Konzept der Stiftung 
Marktwirtschaft vorgesehen, den 
Betriebsstättengemeinden im We-
ge des vorgezogenen Finanzaus-
gleichs einen Anteil an dem örtli-
chen Lohnsteueraufkommen ein-
zuräumen. Zu diesem Zweck wer-
den der Betriebsstättengemeinde 
2% der Lohnsumme von der 
Lohnsteuer jedes Arbeitgebers zu-
geführt, sodass sich die auf Bund 
und Land entfallende Lohnsteuer 
entsprechend vermindert. Ein He-
besatzrecht der Gemeinden ist bei 
dieser Säule nicht vorgesehen. Ein 
Lohnsummensteuereffekt und eine 
Erhöhung der Arbeitskosten wer-
den durch diese Ausgestaltung 
vermieden.

Einheitliche Unternehmensteuer

Ziel der Einheitlichen Unterneh-
mensteuer ist eine von der Rechts-
form des Unternehmensträgers 
unabhängige Besteuerung der Un-
ternehmen.12 Hierzu werden neben 
Körperschaften auch Personenge-
sellschaften und Einzelunterneh-
mer in die Einheitliche Unterneh-
mensbesteuerung einbezogen. 
Das Trennungsprinzip wird grund-
sätzlich auf Personengesellschaf-
ten und Einzelunternehmen aus-
gedehnt. Auf diese Weise können 
Personenunternehmen genauso 

wie Kapitalgesellschaften von einer 
niedrigen Besteuerung einbehalte-
ner Gewinne profi tieren.

Die Einheitliche Unternehmen-
steuer setzt sich aus der Allge-
meinen Unternehmensteuer und 
der Kommunalen Unternehmen-
steuer zusammen, die an die Stelle 
der Gewerbesteuer treten soll. Im 
Rahmen der Unternehmensteuer 
werden Gewinne auf der Unterneh-
mensebene rechtsformunabhängig 
mit einem proportionalen Steuer-
satz belastet. Gewinnausschüttun-
gen oder Entnahmen unterliegen 
beim Unternehmer einer Nachbe-
lastung durch die Einkommen- und 
Bürgersteuer. Die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit kann durch 
einen Unternehmensteuersatz von 
25% bis 30% erreicht werden, der 
sich additiv aus den Sätzen der All-
gemeinen und Kommunalen Unter-
nehmensteuer zusammensetzt. 

Subjekte der Unternehmensteu-
er sind die Unternehmensträger. 
Bisher körperschaftsteuerpfl ichti-
ge Gebilde und Personenhandels-
gesellschaften unterliegen kraft 
Rechtsform der Unternehmensteu-
er. Ebenfalls erfasst werden die 
übrigen Personengesellschaften, 
wenn sie unternehmerische Ein-
künfte erzielen, sowie Einzelunter-
nehmer und Gemeinschaften, so-
weit unternehmerische Einkünfte 
erzielt werden. Die unternehmeri-
schen Einkünfte erstrecken sich auf 
die Einkünfte aus Gewerbebetrieb, 
Land- und Forstwirtschaft und aus 
selbständiger Arbeit.

Auf der Unternehmensebene 
werden die ermittelten Gewinne 
mit Allgemeiner und Kommunaler 
Unternehmensteuer defi nitiv be-
lastet. Gewinnausschüttungen und 
Entnahmen mindern den Gewinn 
nicht, soweit sie nicht im Rahmen 
einer begrenzten transparenten 
Entnahmebesteuerung bis zu einer 
Grenze von 120 000 Euro zum Ab-
zug zugelassen werden.

Rechtsbeziehungen zwischen 
Personengesellschaft und Ge-
sellschafter werden grundsätzlich 
steuerlich berücksichtigt, soweit 
die Vergütungen angemessen sind. 
Beim Gesellschafter führen diese 
Vergütungen in vollem Umfang zu 
einkommensteuerpfl ichtigen Ein-
nahmen im Zeitpunkt des Zufl us-
ses. Da Einzelunternehmer keine 
zivilrechtlichen Verträge mit sich 
selbst abschließen können, schei-
det in diesem Bereich die Berück-
sichtigung von Leistungsvergütun-
gen aus.

Solange die Gewinne im Unter-
nehmen verbleiben, stellen sich im 
System der Unternehmen steuer 
keine Konsequenzen auf der Un-
ternehmerebene ein. Werden die 
Gewinne jedoch durch Gewinnaus-
schüttungen oder Entnahmen auf 
die Unternehmerebene transferiert, 
kommt es zu einer Nachbelastung 
dieser Gewinne mit Einkommen- 
und Bürgersteuer. Dadurch werden 
im Ausschüttungs- bzw. Entnah-
mefall die niedrig besteuerten Un-
ternehmensgewinne dem einkom-
mensteuerlichen Belastungsniveau 
des Unternehmers angepasst. 

Zur zutreffenden Berücksichti-
gung der Vorbelastung mit Unter-
nehmensteuer wird im Rahmen 
der Nachbelastung der Gewinn-
ausschüttungen oder Entnahmen 
eine Fortentwicklung des Halbein-
künfteverfahrens (Teileinnahme-
verfahren) angewandt, wonach 
bei einem Spitzensteuersatz von 
42% und einem Unternehmensteu-
ersatz von 25% nur 34/63 (bzw. 
bei einem Unternehmensteuer-
satz von 30% 20/49) der ausge-
schütteten bzw. entnommenen 
Gewinne steuerpfl ichtig sind.13 Im 
Teileinnahmeverfahren wird damit 
eine Gesamtbelastung in Höhe 

12 Vgl. auch Norbert H e r z i g : Die einheitliche 
Unternehmensteuer, a.a.O., S. 116 ff.

13 Siehe zur Herleitung und Berechnung des 
Nachbelastungsfaktors Stefan H o m b u rg : 
BB-Forum: Die Steuerreformvorschläge der 
Stiftung Marktwirtschaft, in: Betriebs-Berater 
2005, S. 2385; Norbert H e r z i g , Alexander 
B o h n , a.a.O., S. 4 f.
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des Spitzensteuersatzes erreicht. 
Diese Gleichbelastung im Verhält-
nis zu den übrigen Einkünften des 
Unternehmers bewirkt, dass im 
Grundsatz keine Anreize für eine 
verdeckte Gewinnausschüttung 
im Inland bestehen. Im Gegen-
satz zum Halbeinkünfteverfahren 
wird im Teileinnahmeverfahren die 
Kommunale Unternehmensteuer 
als Vorbelastung berücksichtigt, 
während die Gewerbesteuer im 
Halbeinkünfteverfahren auch nicht 
in pauschalierter Form Berücksich-
tigung fi ndet.

Gewinnausschüttungen von Ka-
pitalgesellschaften und entnom-
mene Gewinne aus Personenge-
sellschaften werden als Einkünfte 
aus Finanzkapital, Gewinnentnah-
men bei Einzelunternehmen und 
Entnahmen im Rahmen der trans-
parenten Entnahmebesteuerung 
als unternehmerische Einkünfte 
qualifi ziert. Analog zum jetzigen 
§ 8b Abs. 1, 2 KStG werden Un-
ternehmen zufl ießende Entnahmen 
oder Ausschüttungen steuerfrei 
gestellt, um Mehrfachbelastungen 
mit Unternehmensteuer bei mehr-
stufi gen Beteiligungsverhältnissen 
zu vermeiden und eine Gleichbe-
handlung von Dividenden und Ver-
äußerungsgewinnen auf der Unter-
nehmensebene zu erreichen.

Transparente 
Entnahmebesteuerung

Die Defi nitivbelastung mit Unter-
nehmensteuer setzt bereits ab dem 
ersten Euro Gewinn auf der Unter-
nehmensebene ein. Fließt dieser 
vorbelastete Gewinn einem Unter-
nehmer zu, der sich im Progressi-
onsbereich der Einkommensteuer 
befi ndet, führt die Vorbelastung auf 
der Unternehmensebene in Ver-
bindung mit der skizzierten Nach-
belastung beim Unternehmer zu 
einer Gesamtbelastung, die höher 
ist, als es dem individuellen Steuer-
satz des Unternehmers entspricht. 
Problematisch ist diese Mehrbe-
lastung vor dem Hintergrund einer 

Besteuerung nach der Leistungs-
fähigkeit.

Mit Hilfe einer begrenzten trans-
parenten Entnahmebesteuerung 
bei Personenunternehmen soll die-
ser Problematik entgegengewirkt 
werden. Gewinnausschüttungen 
an und Entnahmen von unmittel-
bar beteiligten natürlichen Per-
sonen können bis zur Höhe von 
120 000 Euro je Gesellschafter auf 
der Unternehmensebene wie Be-
triebsausgaben geltend gemacht 
werden, womit beim Unternehmer 
eine volle Besteuerung mit Ein-
kommen- und Bürgersteuer korres-
pondiert. Mit der Behandlung wie 
Betriebsausgaben wird auf der Un-
ternehmensebene das Entstehen 
der defi nitiven Unternehmensteuer 
vermieden.

Kleinunternehmerregelung

Insbesondere Praktikabilitäts- 
und Akzeptanzerwägungen lassen 
es sinnvoll erscheinen, für Klein-
unternehmer, die nur geringfügige 
unternehmerische Einkünfte bezie-
hen, auf eine Trennung der Unter-
nehmens- und Unternehmer ebene 
zu verzichten. Auch unter Belas-
tungsgesichtspunkten ist eine 
Kleinunternehmerregelung uner-
lässlich, da die effektive Steuerbe-
lastung eines Unternehmers höher 
ist als die eines Arbeitnehmers mit 
vergleich barem Einkommen, so-
fern der individuelle Steuersatz un-
ter dem Spitzensteuersatz liegt.

Die von der Stiftung Markt-
wirtschaft vorgesehene Klein-
unternehmerregelung würde es 
ermöglichen, bei geringfügi gen 
unternehmerischen Einkünften in 
der Einkommensteuer und damit 
der transparenten Besteuerung zu 
verbleiben. Unter die Kleinunter-
nehmerregelung fallen Personen-
unternehmen, deren steuerlicher 
Gewinn nachhaltig 120 000 Euro 
nicht übersteigt und an denen aus-
schließlich natürliche Personen un-
mittelbar beteiligt sind. Um Verlust-
zuweisungsgesellschaften von der 
Nutzung der Kleinunternehmer-
regelung auszuschließen, dürfen 
ferner zu Beginn des Wirtschafts-
jahres nicht mehr als fünf Personen 
unmittelbar beteiligt sein. 

Verlustverrechnung

Die steuerliche Verselbständi-
gung des Unternehmens bewirkt, 
dass Unternehmensverluste vom 
Unternehmer grundsätzlich nicht 
genutzt werden können, sondern 
auf der Unternehmensebene ein-
geschlossen bleiben (Lock-in-Ef-
fekt).14 Zwar ermöglicht der weite 
Unternehmensbegriff eine umfas-
sende Saldierung von positiven 
und negativen Einkünften auf der 
Unternehmensebene. Weiterhin 
soll ein modernes Gruppenbe-
steuerungsregime und eine an die 

Zusammenwirken der Besteuerung von Unternehmens- 
und Unternehmerebene

* Atmung des Systems durch Hebesatzrecht der Gemeinden bei Kommunaler 
Unternehmensteuer/Bürgersteuer.
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14 Wolfgang R i t t e r : Reform der Unter-
nehmensbesteuerung aus der Sicht der 
Wirtschaft, in: Steuer und Wirtschaft, 1989, 
S. 325.
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Mehrmütterorganschaft angelehn-
te Regelung die Verlustverrech-
nung auch im Konzern erleichtern. 
Trotz dieser Regelungen bleibt es 
jedoch systembedingt bei einer 
Einsperrung der Verluste auf der 
Unternehmensebene.

In Ausnahmefällen soll ein Ver-
lusttransfer von der Unterneh-
mens- auf die Unternehmerebene 
jedoch aus Gründen einer Besteu-
erung nach der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit insbesondere 
bei wirtschaftlicher Verlusttragung 
durch den Unternehmer ermöglicht 
werden.

Abkommensrechtliche Aspekte

Nach den Vorschlägen der Stif-
tung Marktwirtschaft wird die Per-
sonengesellschaft durch die Einbe-
ziehung in die Unternehmensteuer 
eigenständiges Steuersubjekt im 
innerstaatlichen Sinne15 und damit 
für ihre aus dem Ausland stammen-
den Einkünfte selbst abkommens-
berechtigt.16

Aus der Verselbständigung der 
Personengesellschaft nach inner-
staatlichem Recht folgt auch für die 
abkommensrechtliche Seite – ana-
log zur Behandlung von Kapitalge-
sellschaften – eine Differenzierung 
zwischen zwei Besteuerungspha-
sen. Die erste Phase knüpft an die 
Besteuerung des Unternehmens 
an, während in der zweiten Phase 
(Entnahme) nur der Unternehmer 
steuerpfl ichtig ist. Ausgeschüt-
tete bzw. entnommene Gewinne 
aus Kapital- und Personengesell-
schaften (Einkünfte aus Finanz-
kapital) sollen einheitlich Art. 10 
OECD�Musterabkommen, Entnah-
men des Einzelunternehmers und 
transparente Entnahmen aus Per-
sonengesellschaften (unternehme-
rische Einkünfte) hingegen Art. 7 
OECD�Musterabkommen zugeord-
net werden.

Zur Vermeidung von Qualifi ka-
tionskonfl ikten und Aufkommens-
verlusten empfi ehlt sich mittelfristig 
die Neuverhandlung der Doppelbe-
steuerungsabkommen. Kurzfristig 
sind andere Lösungen zu erarbei-
ten, die zu sachgerechten Ergeb-
nissen bei grenzüberschreitenden 
Sachverhalten führen.

Neuordnung der steuerlichen 
Rahmenbedingungen

Der dritte Bestandteil des um-
fassenden Reformkonzepts der 
Stiftung Marktwirtschaft besteht in 
der Neuordnung der steuerlichen 
Gewinnermittlung, der Konzernbe-
steuerung und der steuerlichen Be-
handlung von Umstrukturierungen.

Im Bereich der steuerlichen Ge-
winnermittlung sieht das Konzept 
der Stiftung Marktwirtschaft die 
Aufgabe der Maßgeblichkeit der 
Handelsbilanz für die Steuerbi-
lanz vor. Es soll ein eigenständiges 
steuerliches Gewinnermittlungsge-
setz entwickelt werden. Als Star-
ting point für den Bestandsver-
gleich bietet sich ein Rückgriff auf 
die  International Financial Repor-
ting Standards (IFRS) an, die aber 
nicht ohne Modifi zierung übernom-
men werden sollen. Vielmehr sind 
die steuerlichen Prinzipien – ins-
besondere das Realisationsprinzip 
und die Objektivierungsprinzipien 
– zu wahren.17

Das Konzept der Stiftung Markt-
wirtschaft sieht ferner eine moder-
ne Gruppenbesteuerung vor, die 
unter anderem auf das Erfordernis 
eines Gewinnabführungsvertrages 
verzichtet und eine an der Mehr-
mütterorganschaft orientierte Re-

gelung beinhaltet. In diesem Be-
reich wie auch bei der Modernisie-
rung und Internationalisierung des 
Umwandlungssteuerrechts ist un-
ter anderem die Kompatibilität mit 
dem EU-Recht herzustellen.

Fazit

Angesichts der Mängel der ge-
genwärtigen Unternehmensbe-
steuerung und der im internatio-
nalen Vergleich zu hohen Steu-
erbelastung ist eine Reform der 
Unternehmensbesteuerung drin-
gend erforderlich. Das Modell der 
Allgemeinen Unternehmensteuer 
eröffnet die Möglichkeit, einen in-
ternational wettbewerbsfähigen 
Unternehmensteuersatz anzubie-
ten und den Unternehmensteuer-
satz vom Einkommensteuertarif 
abzukoppeln. Gleichzeitig führt die 
progressive Nachbelastung auf der 
Unternehmerebene zu erhöhter Ak-
zeptanz, sodass einer politischen 
Umsetzung Chancen eingeräumt 
werden können.18 

Der größte Vorzug dieses Mo-
dells liegt sicherlich in der Erset-
zung der Gewerbesteuer durch die 
Kommunale Unternehmensteuer, 
womit erst eine wirkliche Reform 
der Unternehmensbesteuerung 
ermöglicht und eine deutliche 
Vereinfachung und Verbesserung 
der Struktur des Steuersystems 
erreicht wird. Außerdem ist das 
Konzept umfassend angelegt und 
schließt neben der eigenständi-
gen steuerlichen Gewinnermittlung 
auch die Konzernbesteuerung und 
den Bereich der Umstrukturierun-
gen ein. Der Steuergesetzgeber ist 
in der komfortablen Situation, für 
sein Reformvorhaben neben dem 
vorgestellten Konzept der Stiftung 
Marktwirtschaft auch auf die Kon-
zeption des Sachverständigenrates 
zurückgreifen zu können. Zwischen 
beiden Konzepten sind deutliche 
Konvergenzen zu erkennen.15 Mit der Folge der Welteinkommensbe-

steuerung für inländische Personengesell-
schaften.

16 Vgl. Bundesministerium der Finanzen 
(Hrsg.), a.a.O., S. 80.

18 Joachim E n g l i s c h : Die Duale Einkom-
mensteuer – Reformmodell für Deutschland?, 
IFSt-Schrift Nr. 432, Bonn 2005, S. 203.

17 Vgl. Norbert H e r z i g : IAS/IFRS und steu-
erliche Gewinnermittlung, Eigenständige 
Steuerbilanz und modifi zierte Überschuss-
rechnung – Gutachten für das Bundesfi -
nanzministerium, Düsseldorf 2004; Norbert 
H e r z i g , Kai M. G e l l r i c h , Lars J e n s e n -
N i s s e n : IAS/IFRS und steuerliche Gewinn-
ermittlung, in: Betriebswirtschaftliche For-
schung und Praxis 2004, S. 550 ff.; Norbert 
H e r z i g , Kai M. G e l l r i c h , Lars J e n s e n -
N i s s e n : IAS/IFRS und steuerliche Gewin-
nermittlung, in: Datenverarbeitung – Steuer 
– Wirtschaft – Recht 2005, S. 90 ff.


